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RS OGH 1992/11/26 15Os42/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1992

Norm

StPO §221 Abs1

StPO §226

Rechtssatz

Eine Aufnahme eines Angeklagten in eine Krankenanstalt indiziert nicht in einer das Gericht bindenden Art den Mangel

der Verhandlungsfähigkeit; eine Bindungswirkung dieser Art kennt das Gesetz nicht, es ist vielmehr Aufgabe des

Gerichtes, aus eigenem und von Amts wegen den behaupteten Mangel der Verhandlungsfähigkeit zu prüfen.
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